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 Geltungsbereich 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
  

 1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungs-

räumen des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Banketten, Seminaren, Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen 

etc. sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels. 

  

 2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Vitrinen, die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, 

Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen sowie öffentliche Anzeigen, die Hinweise zu den Veranstaltungen enthalten, bedürfen der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abgedungen (kein Sonderkündigungsrecht des Kun-

den im Falle der verweigerten Zustimmung) wird, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist. 

 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher schriftlich vereinbart wurde. 

 

§ 2 Vertragsabschluss, -partner, Verjährung§ 2 Vertragsabschluss, -partner; Verjährung 

 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden / Veranstalters durch das Hotel zustande. 

 

2. Vertragspartner sind das Hotel Aquino Tagungszentrum Katholische Akademie (Erzbischöfliche Vermögensverwaltungs GmbH, 

Chausseestraße 128/129, 10115 Berlin), nachfolgend Hotel, und der Kunde / Veranstalter. Ist der Kunde/ Besteller nicht der Veran-

stalter selbst bzw. wird vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler oder Organisator eingeschaltet, so haftet der Veranstalter 

zusammen mit dem Kunden gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende 

Erklärung des Veranstalters vorliegt. Davon unabhängig ist der Besteller verpflichtet, alle buchungsrelevanten Informationen, insbe-

sondere diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten weiterzuleiten. 

 

3. Alle Ansprüche gegen das Hotel, die der kenntnisabhängigen regelmäßigen Verjährungsfrist unterfallen, verjähren grundsätzlich in 

einem Jahr ab dem Beginn (§ 199 Abs. 1 BGB); Schadenersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Die Verjäh-

rungsver-kürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels be-

ruht. 

 

§ 3 Leistungen, Preise, Zahlungen, Aufrechnung 
§ 3 Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen. 

 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und weitere in Anspruch genommene Leistungen vereinbarten bzw. üblichen 

Preisen des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für von ihm veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte, insbesondere 

auch für Forderungen von Urheberrechteverwertungsgesellschaften. 

 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche 

Mehrwertsteuer ein. Erhöht sich durch gesetzliche Bestimmungen die in den Preisen enthaltene Mehrwertsteuer, ist das Hotel be-

rechtigt, die vereinbarten Preise ohne gesonderte vorherige Zustimmung des Kunden, entsprechend anzupassen. Überschreitet der 

Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige 

Leistungen berechnete Preis, so kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessen höchstens jedoch um zehn Prozent an-

heben. 

 

4. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen acht Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig und zahlbar. Das 

Hotel ist berechtigt, auflaufende Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug 

ist das Hotel berechtigt die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8% bzw. bei Rechtsgeschäften, an de-

nen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines nied-

rigeren, dem Hotel der eines höheren Schadens vorbehalten. 

 

5. Das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungs-

termine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. 

 

6. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen 

oder mindern. 
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§ 4 Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) 

§ 4 Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) 

 
1. Das Hotel Aquino Tagungszentrum räumt dem Gast ein jederzeitiges Rücktrittsrecht ein. Im Falle von Stornierungen fallen Rück-

trittspauschalen an. Dabei gelten folgende Bestimmungen: Wurde ein etwaiges Rücktrittsrecht nicht innerhalb der Frist ausgeübt, so 

ist es mit Fristablauf erloschen, und der Vertrag bleibt voll wirksam mit der Folge, dass der Kunde die vereinbarte Gegenleistung 

auch dann zu zahlen hat, wenn er die bestellten Lieferungen und Leistungen, insbesondere die bestellten Veranstaltungsräume nicht 

in Anspruch nimmt. Die Gegenleistung beinhaltet auch eine Entschädigung für entgangenen Speisen- und Getränkeumsatz. 

 

2. Das Hotel ist in jedem Fall berechtigt, die vereinbarte Miete wie folgt in Rechnung zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht 

möglich ist: 

 

• Gebuchte Funktionsräume (Tagungszentrum): 

ab 60 Tage: 60 % des vereinbarten Preises 

ab 30 Tage: 80 % des vereinbarten Preises 

 

• Gebuchte Arrangements (Gastronomie): 

ab 4 Werktage vor Ank.:40 % des vereinbarten Preises 

1 Werktag vor Ankunft: 100 % des vereinbarten Preises 

 

3. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn der Gast die vertraglich vereinbarten Leistungen – ohne dies rechtzeitig 

mitzuteilen – nicht in Anspruch nimmt (No show). 

 

4. Hat das Hotel Aquino Tagungszentrum dem Gast eine Rücktrittsoption eingeräumt, so hat es keinen Anspruch auf Entschädigung. 

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der schriftlichen Rücktrittserklärung ist deren Eingang im Hotel Aquino Tagungszentrum. 

§ 5 Teilnehmerzahl, Änderungen der Teilnehmerzahl und 

§ 5 Teilnehmerzahl, Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veran-

staltungszeit 
er Veranstaltungszeit 

1. Der Kunde teilt dem Hotel spätestens 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn die garantierte Teilnehmerzahl mit. 

 

2. Die garantierte Teilnehmerzahl wird auch bei etwaiger Unterschreitung in Rechnung gestellt. 

 

Bei einer Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10 % ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Räume zu tauschen, sofern        

die Größe der neuen Räume für die reduzierte Teilnehmerzahl angemessen ist und die Räume vergleichbar ausgestattet sind. 

 

3. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl um mehr als 5 % bedarf der Zustimmung des Hotels. Im Fall einer Erhöhung der Teilnehmer-

zahl wird bei der Abrechnung die tatsächliche, durch das Hotel festgestellte Teilnehmerzahl, zugrunde gelegt. 

 

4. Verschieben sich ohne vorherige Zustimmung des Hotels die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann 

das Hotel zusätzliche Kosten der Leistungsbereitschaft in Rechnung stellen, es sei den denn, das Hotel trifft ein Verschulden. 

 

5. Im Übrigen gelten die Regelungen gem. § 4 Ziff. 6 und 7 entsprechend. 

 

§ 6 Rücktritt des Hotels 

Rücktritt des Hotels 

I. Falls mit dem Kunden die Leistung von Vorauszahlungen vereinbart ist, und der Kunde diese auch innerhalb einer vom Hotel ge-

setzten angemessenen Nachfrist nicht leitet, ist das Hotel nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 

oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung entsprechend § 4 zu verlangen. 

 

2. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel in 

diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuch-

ten Veranstaltungs-Räumen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 

 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutreten, z.B. wenn 
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• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

 

• Veranstaltungsräume unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen (Person des Kunden / Veranstal-

ters, Zweck der Anmietung usw.) bestellt wurden; 

 

• das Hotel begründeten Anlass hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das An-

sehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne das dies dem Herrschafts- und Organisationsbereich des Ho-

tels zuzurechnen ist; 

 

• eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung im Sinne von § 1 Abs. 2 vorliegt; 

 

• die Veranstaltung nicht den Grundsätzen bzw. der Lehre der römisch-katholischen Kirche entspricht, 

 

• das Hotel von Umständen Erkenntnis erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse des Kunden nach Vertragsabschluss 

wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn der Kunde fällige Forderungen des Hotels nicht ausgleicht oder keine 

ausreichende Sicherheitsleistung bietet und deshalb Zahlungsansprüche des Hotels gefährdet erscheinen; 

 

• der Kunde über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, eine eidesstattliche Versiche-

rung nach § 807 Zivilprozessordnung abgegeben, ein außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes Verfahren einge-

leitet oder seine Zahlungen eingestellt hat; 

 

• ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels Masse oder aus 

sonstigen Gründen abgelehnt wird. 

 

4. Das Hotel hat den Kunden von der Ausübung des Rücktrittrechts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 

5. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz. 

 

 

 

§ 7 Mitbringen von Speisen und Getränken 
§ 7 Mitbringen von Speisen und Getränken 

Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Hotel mitbringen. In diesen 

Fällen kann das Hotel eine Servicegebühr zur Deckung der Gemeinkosten berechnen. 

 

 

§ 8 Technische Einrichtungen und Anschlüsse 
inrichtungen und Anschlüsse 

1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es 

im Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße 

Rückgabe. Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei. 

 

2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen und Geräten des Kunden oder Veranstalters unter Nutzung des Stromnetzes 

des Hotels bedarf dessen vorheriger schriftlicher Einwilligung. 

Durch die Verwendung dieser Geräte und Anlagen auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des 

Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung entstehenden Strom-

kosten kann das Hotel pauschal erfassen und berechnen. 

 

3. Der Kunde ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen und mit Einwilligung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, 

Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. 

 

Dafür kann das Hotel Anschluss- und Verbindungsgebühren verlangen. 

 

4. Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Kunden entsprechende Anlagen des Hotels ungenutzt, kann eine angemessene 

Ausfallvergütung berechnet werden. 
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5. Das Hotel bemüht sich, Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen auf unverzüg-

liche Rüge des Kunden umgehend zu beseitigen. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit das Hotel 

diese Störungen nicht zu vertreten hat. 

 

6. Der Kunde hat alle für die Durchführung der Veranstaltung gegebenenfalls notwendigen behördlichen Erlaubnisse auf eigene Kos-

ten zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung dieser Erlaubnisse sowie aller sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Zusam-

menhang mit der Veranstaltung. 

 

7. Der Kunde hat die im Rahmen selbst arrangierter Musikdarbietung und Beschallung erforderlichen Formalitäten und Abrechnun-

gen eigenverantwortlich mit den zuständigen Institutionen (z.B. GEMA) abzuwickeln. 

 

8. Der Vertragspartner darf Namen und Markenzeichen des Hotels im Rahmen der Bewerbung seiner Veranstaltung nur nach vorhe-

riger Abstimmung mit dem Hotel nutzen. 

 

 

§ 9 Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 
9 Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstal-

tungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für Vermö-

gensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von 

dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. Eine etwaige notwendige Versicherung von mitgebrachten Ausstellungsgegenständen 

obliegt dem Kunden. 

 

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Dafür einen behördlichen 

Nachweis zu verlangen, ist das Hotel berechtigt. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Hotel berechtigt, bereits eingebrach-

tes Material auf Kosten des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Ge-

genständen vorher mit dem Hotel abzustimmen. 

 

3. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt 

der Kunde das, darf das Hotel die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Ver-

anstaltungsraum, kann  das Hotel für die Dauer des Verbleibs eine angemessene  

Nutzungsentschädigung berechnen. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der 

geforderten Höhe entstanden ist. 

 

4. Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kisten, Kunststoff etc.), das in Zusammenhang mit der Belieferung der Veranstaltung durch den 

Kunden oder Dritte anfällt, muss vor oder nach der Veranstaltung vom Kunden entsorgt werden. Sollte der Kunde Verpackungsma-

terial im Hotel zurücklassen, ist das Hotel zur Entsorgung auf Kosten des Kunden berechtigt. 

 

5. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Stellung von Hilfspersonal für den Transport und Aufbau von Waren und sonstigen Gegen-

ständen, die vom Veranstalter oder Dritten eingebracht werden. 

 

Die Anlieferung von jeglichen Materialien hat grundsätzlich nach Abstimmung und Einigung mit dem Hotel zu erfolgen. Ein entspre-

chender Hinweis über Art und Umfang des anzuliefernden Materials ist frühzeitig dem Hotel zu geben. 

 

Für im Voraus eingebrachte Waren oder Gegenstände behält sich das Hotel das Recht vor, Aufwendungen wie Personal, Lagerung 

oder Aufbau in Rechnung zu stellen. 

 

 

§ 10 Haftung des Kunden für Schäden 
10 Haftung des Kunden für Schäden 

1. Der Kunde haftet für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. Veranstaltungsbesucher, 

Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst oder seine gesetzlichen Vertreter verursacht werden. 

 

2. Das Hotel kann vom Vertragspartner zur Absicherung von eventuellen Schäden die Stellung angemessener Sicherheiten (z.B. Ver-

sicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen. 

§ 
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§ 11 Haftung des Hotels 
11 Haftung des Hotels 

1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kun-

den auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sonstige Schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrläs-

sige Pflichtverletzung des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-

gehilfen gleich. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unver-

zügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die 

Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

 

2. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt 

wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abge-

stellter oder rangierter 

 

Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Vorstehende Ziffer 1 Sätze 2 

bis 4 gelten entsprechend. 

 

3. Nachrichten, Post und Warensendungen für Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbe-

wahrung und - auf Wunsch - gegen Entgelt die Nachsendung derselben. Das Hotel ist berechtigt, nach spätestens einmonatiger Auf-

bewahrungsfrist unter Berechnung einer angemessenen Gebühr die vorbeizeichneten Sachen dem lokalen Fundbüro zu übergeben. 

Vorstehende Ziffer 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

 

I. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Textform und 

der ausdrücklichen Bezugnahme auf den Vertrag oder die Geschäfts-bedingungen; dies gilt auch für Änderungen dieser Klausel. Ein-

seitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist Berlin. 

 

 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist im kaufmännischen Verkehr Berlin. Sofern ein 

Vertragspartner die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Ge-

richtsstand Berlin. 

 

4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlos-

sen. 

 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall die unwirk-

same oder nichtige Bestimmung durch eine dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung entsprechen-

de wirksame Bestimmung zu ersetzen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 

6. Für den Hotelaufnahmevertrag bzw. Beherbergungsvertrag gelten gesonderte AGBs. 

 

7. Hinweise 

 

Wir weisen im Rahmen des Gesetzes nach § 37 VSBG auf die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle unter der Internetadresse 

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/.) hin. 

 

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

EU-DSGVO-konforme Information und Datenverarbeitung 

 

 

1. Sammeln und Verarbeiten von E-Mail-Adressen 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Zustimmungserklärung für Speicherung von Kundendaten 

 

Die Vertragspartner stimmen zu, dass ihre persönlichen Daten, nämlich die E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung von Ta-

gungs- und Veranstaltungs-Angeboten und Verträgen gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Auskunftspflicht 

 

Die VertragspartnerInnen sind berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich, Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu er-

halten. 

 

 

 

 

 

Pflicht zur Berichtigung, Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) und zur Einschränkung der Verarbeitung 

 

Die VertragspartnerInnen haben das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung unrichtiger Daten. Der Antrag kann formlos 

gestellt werden, allenfalls sogar mündlich. Bei mündlicher Antragstellung per Telefon werden jedoch in der Regel Zweifel an der 

Identität bestehen, anders als bei persönlicher Vorsprache. 

 

Recht auf Löschung 

 

 Vorrausetzung für das Löschungsrecht ist das Zutreffen einer der folgenden Gründe: 

 

 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 

mehr notwendig. 

 

 Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen (und es liegt keine andere Rechtsgrundlage 

vor). 

 

 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt (und es liegen keine vorrangigen berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung vor). 

 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliederstaaten erforderlich. 

 

 Die Daten wurden von einer minderjährigen Person mit einem Dienst der Informationsgesellschaft ermittelt. 

 

Recht auf Einschränkung 

 

 Voraussetzung für das Recht auf Einschränkung ist das Zutreffen folgender Gründe: 

 

 Die Person hat die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, solange der Verantwortliche/ die Verantwortliche 

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten überprüft. 

 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person hat die Löschung der personenbezogenen Daten abgelehnt 

und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt. 

 

 Der Verantwortliche/ die Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger, die betroffene Person jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

 

 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten 

Gründe des Verantwortlichen/ der Verantwortlichen gegenüber denen des Betroffenen überwiegen. 

 

Vorgehensweise bei einem Berichtigungsantrag 
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  Hotel Aquino Tagungszentrum Katholische Akademie 

 Erzbischöfliche Vermögensverwaltungs GmbH 

                                  Stand: Mai 2021  7/7 

 

Der Verantwortliche/ die Verantwortliche stellt die Daten der betroffenen Person richtig. Unter Berücksichtigung der Zwecke 

der Verarbeitung hat der oder die Betroffene außerdem das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen. 

 

Vorgehensweise bei einem Löschungsantrag 

 

Der Verantwortliche/ die Verantwortliche löscht die Daten der betroffenen Person. 

 

Vorgehensweise bei einem Einschränkungsantrag 

 

Der Verantwortliche/ die Verantwortliche speichert die Daten der betroffenen Person, verarbeitet diese aber nicht weiter. 

 

Vorgehensweise bei der Verständigung 

 

Die betroffene Person wird von der durchgeführten Maßnahme schriftlich informiert, und zwar in einer kompakten, transparen-

ten, verständlichen und leicht zugänglichen Form. Elektronische Medien (vor allem E-Mail) werden insbesondere dann verwendet 

werden, wenn der Antrag elektronisch gestellt wurde. Auf ausdrücklichen Wunsch der betroffenen Person wird das Schreiben 

auf Papier übersendet. Eine mündliche Verständigung ist auf Wunsch der betroffenen Person möglich, sofern kein Zweifel an der 

Identität besteht 

 

 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich diese AGB als Bestandteil des Veranstaltungsvertrages akzep-

tiere. 

 

 

 

 

Berlin, den _____________________________ 

 

 

 

 

______________________________________ 

         rechtsverbindliche Unterschrift 

 


